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Sehr geehrte Damen und Herren! 

Am 22. April 1998 wurde zum o.a. Entwurf zum UniStG eine Stellungnahme betreffend das Studi
um "Toningenieur" abgegeben und darauf verwiesen, daß wegen der terminlichen Situation (Stel
lungnahmefrist 24. April 1998) eine Beratung und Beschlußfassung in den zuständigen Kollegialor
ganen (Fakultätskollegium und Senat) noch nicht möglich war. 

Ich teile Ihnen daher mit, daß das Fakultätskollegium der Fakultät für Elektrotechnik in seiner au
ßerordentlichen Sitzung am 14. Mai 1998 die Weiterführung dieses Studiums befürwortet hat und 
die Einrichtung des Toningenieurstudiums als interuniversitäre Studienrichtung an der Technischen 
Universität Graz gemeinsam mit der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Graz bean
tragt hat. Mit diesem Antrag hat sich der Senat der Technischen Universität Graz in seiner Sitzung 
am 18. Mai 1998 in dieser Sache befaßt und den Antrag des Fakultätskollegiums der Fakultät für 
Elektrotechnik unterstützt. 

Mit der Bitte um wohlwollende Kenntnisnahme zeichne ich 

mit freundlichen Grüßen 

AO.Univ.-Prof. DDr. Peter KAUTSCH 
Vorsitzender 
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